
 

E I N L A D U N G 

VERTEILER:  1.3.1 
PlanerInnen der Teams 6011, 6013 
Amt 15 2x 
1.3.2 
Seniorenbeirat eingeladen zu Tagesordnungspunkt ............. 
Jugendbeirat eingeladen zu Tagesordnungspunkt ................ 
Ortsnaturschutzbeauftragte, öffentl. Vorlagen zur Info 

 
Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung des Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Verkehr ein. 

 
Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, StuV/029/ XI 
Sitzungstermin : 04.06.2015, 18:15 Uhr 
Ort : Norderstedt 
Raum : Sitzungsraum 2 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
 

Mit freundlichen Grüßen beglaubigt: 

gez.  

Nicolai Steinhau-Kühl Nadine Peters 
 
Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie 

Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte 

  
3. Einwohnerfragestunde, Teil 1 
  
4. Bebauungsplan Nr. 297 Norderstedt "Westlich Moorbekstraße" 

Gebiet: südlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Schulzentrum 
Nord, westlich Moorbekstraße 
hier: Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung 
Vorlage: B 15/0225 

  
5. Bebauungsplan Nr. 314 Norderstedt "Ulzburger 

Straße/Rüsternweg", 
Gebiet: südlich Heidbergstraße, westlich Ulzburger Straße, 
östlich U-Bahn, nördlich Rüsternweg 
hier: Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: B 15/0199 

  



 

6. Einwohnerfragestunde, Teil 2 
  
7. Berichte und Anfragen - öffentlich 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich 
beraten. 
  

Nichtöffentliche Sitzung 

8. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
  
 
 
 
 
 



 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0225 

6013 - Team Stadtplanung Datum: 11.05.2015 

Bearb.:  Kroker, Beate Tel.: -207  öffentlich 

Az.:  6013/Frau Beate Kroker -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

04.06.2015 Entscheidung 

 
 

Bebauungsplan Nr. 297 Norderstedt "Westlich Moorbekstraße" 
Gebiet: südlich Friedrichsgaber Weg, nördlich Schulzentrum Nord, westlich 
Moorbekstraße 
hier: Beschluss zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der 

Behördenbeteiligung 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im Rahmen des Bauleitplanverfahrens Bebauungsplan 
Nr. 297 Norderstedt "Westlich Moorbekstraße", Gebiet: südlich Friedrichsgaber Weg, nörd-
lich Schulzentrum Nord, westlich Moorbekstraße (Anlage 1) die öffentliche Unterrichtung und 
Erörterung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung (frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung) erfolgen. 
 
Das städtebauliche Konzept vom 21.04.2015 (Anlage 3) wird als Grundlage für die frühzeiti-
ge Öffentlichkeitsbeteiligung gebilligt.  
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist entsprechend den Ziffern 1., 2., 3.1 oder 3.2, 4., 
6., 7., 8., 9., 11. und 12. der Anlage 6 dieser Vorlage durchzuführen. 
 
Auf Grund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder/Stadtvertreter von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch 
bei der Abstimmung anwesend: 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat in seiner Sitzung am 02.10.2014 den 
Aufstellungsbeschluss mit den Planungszielen: Schaffung von Baurechten für Geschoss-
wohnungsbau, Schaffung von Baurechten für öffentlich geförderten Wohnungsbau, Erhalt 
und Sicherung des vorhandenen Baumbestandes, Erhalt und Sicherung der angrenzenden 
Freiflächen und Schaffung von Ausgleichsflächen, gefasst.  
 
Das städtebauliche Konzept sieht eine einzeilige Bebauung mit Geschosswohnungen ent-
lang der Moorbekstraße vor. Die Gebäude sollen zweigeschossig mit Staffelgeschoss errich-
tet werden. Es ist ein 30%iger Anteil öffentlich geförderter Wohnungen vorgesehen. Dieses 
wird im städtebaulichen Vertrag gesichert.  

Ö  4
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Die Stellplätze sollen mit einem Stellplatzschlüssel von 1:1,2 für frei finanzierten Wohnungs-
bau und mit einem Schlüssel von 1:1 für den geförderten Wohnungsbau errichtet werden. 
Sie werden überwiegend in Tiefgarargen untergebracht, lediglich im südlichen Bereich wer-
den 6 Stellplätze oberirdisch angeordnet. Die Besucherparkplätze sind oberirdisch angeord-
net. 
 
Im Bereich der Moorbek sollen die Gebäude so angeordnet werden, dass ein platzartiger 
öffentlicher Raum entstehen kann, der als Treffpunkt im Plangebiet für die Bewohner/-innen 
des Gebietes und der angrenzenden Wohngebiete dienen soll.  
 
Entlang der Moorbek soll ein Rad- und Fußweg entstehen, über den eine Anbindung an den 
Rad- und Fußweg entlang der AKN-Linie und somit an die AKN-Haltestelle Moorbekhalle 
erfolgen soll. Da ein Teil dieser gesamten Wegeverbindung außerhalb des Plangebietes liegt 
und sich nicht alle erforderlichen Flächen im Eigentum der Stadt Norderstedt befinden, kann 
die gesamte Wegeverbindung, die an den Rad- und Fußweg entlang der AKN-Linie anbin-
den soll, u. U. erst mittelfristig umgesetzt werden. 
 
Der vorhandene Baumbestand entlang der Moorbek und der Gehölzbestand im nördlichen 
Planbereich sollen erhalten bleiben und werden planungsrechtlich gesichert.  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hatte in seiner Sitzung am 02.10.2015 die 
Verwaltung beauftragt, einige Themen mit dem Investor zu erörtern. Hierzu kann Folgendes 
mitgeteilt werden: 
 
1. Alle Wohnungen sollen an Fernwärme angeschlossen werden. 
 Der Investor hat seine Bereitschaft erklärt, einen Fernwärmeanschluss vorzusehen. 

Das energetische Konzept ist detailliert in der Begründung zum Bebauungsplan – Ent-
wurf (Anlage 5) erläutert. Diese Aspekte werden Bestandteil des städtebaulichen Ver-
trages. 

 
2. Die Parkplatzsituation zu verbessern, indem der Stellplatzschlüssel entweder von 1:1,2 

auf 1:1,5 angehoben werden sollte oder noch besser alle Stellplätze in Tiefgaragen 
(auch im südlichen Bauabschnitt) unterzubringen. 
Das Konzept wurde dahingehend überarbeitet, dass für die frei finanzierten Wohnun-
gen ein Stellplatzschlüssel von 1:1,2 und für den geförderten Wohnungsbau ein Stell-
platzschlüssel von 1:1 vorgesehen ist. Die Stellplätze sind in Tiefgaragen nachgewie-
sen, lediglich 6 Stellplätze sind im südlichen Bereich oberirdisch vorgesehen. Die zu-
sätzlichen öffentlichen Besucherparkplätze sind oberirdisch angeordnet. 
 

3. Der 30%ige Anteil an sozial geförderten Wohnungsbau ist bereits im 1. Bauabschnitt 
sicherzustellen und baulich zu realisieren. In jedem Bauabschnitt muss der Anteil der 
sozial geförderten Wohnungen 30 % auf die errichteten Wohnungen betragen. 
Das städtebauliche Konzept wurde dahingehend geändert, dass erkennbar ist, dass in 
jedem angedachten Bauabschnitt ein Anteil von 30 % gefördertem Wohnungsbau vor-
handen ist. Diese Regelungen werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrages. 
 

4. Eine Dachbegrünung ist wünschenswert. 
In Abstimmung mit dem Investor, dem Amt Nachhaltiges Norderstedt und den Stadt-
werken Norderstedt wurde ein sinnvolles energetisches Konzept für das Plangebiet er-
arbeitet, das in der Begründung zum Bebauungsplan-Entwurf detailliert erläutert ist. 
Das Konzept sieht einen Fernwärmeanschluss und für alle Gebäude einen „KfW-
Effizienzhaus-Standard 70“ vor. Für die Gebäude mit frei finanzierten Wohnungen ist 
darüber hinaus eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung vorge-
sehen sowie Solarthermieanlagen. Für den geförderten Wohnungsbau ist eine kontrol-
lierte Be- und Entlüftung vorgesehen. Da das energetische Konzept eine Reihe von 
technischen Ausstattungen erfordert, die auf dem Dach zu installieren sind und auch 
eine Zugänglichkeit dieser Anlagen erforderlich ist, würden nur sehr kleine Flächen 
verbleiben, die eine Dachbegrünung erhalten könnten. Bei Betrachtung und Abwägung 
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der klimatischen Auswirkungen ist der Umsetzung der technischen Ausstattungen der 
Gebäude, zur Reduzierung der Energieverbräuche und somit der CO2–Belastung Vor-
rang vor einer Dachbegrünung zu geben. Es wird daher empfohlen, im weiteren Ver-
fahren auf eine Dachbegrünung der Hauptgebäude zu verzichten. 

 
Anlagen: 
1. Übersichtsplan mit Darstellung des Plangebietes des Bebauungsplans 
2. Auszug aus dem FNP 2020 
3. Städtebauliches Konzept für das Gebiet des Bebauungsplanes (Stand: 21.04.2015) 
4. Vorentwurf des Bebauungsplanes (Stand: 21.04.2015) 
5. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 297 – Vorentwurf (Stand: 21.04.2015) 
6. Maßnahmen zur Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
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Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0199 

6013 - Team Stadtplanung Datum: 30.04.2015 

Bearb.:  Helterhoff, Mario Tel.: -208 öffentlich 

Az.:  6013/Herr Mario Helterhoff -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

04.06.2015 Entscheidung 

 
 

Bebauungsplan Nr. 314 Norderstedt "Ulzburger Straße/Rüsternweg", 
Gebiet: südlich Heidbergstraße, westlich Ulzburger Straße, östlich U-Bahn, nördlich 
Rüsternweg 
hier: Aufstellungsbeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Gemäß §§ 2 ff. BauGB wird die Aufstellung des Bauleitplanes, Bebauungsplan Nr. 314 Nor-
derstedt „Ulzburger Straße/ Rüsternweg", Gebiet: südlich Heidbergstraße, westlich Ulzburger 
Straße, östlich U-Bahn, nördlich Rüsternweg beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist in der Planzeichnung vom 06.05.2015 festgesetzt (vgl. verkleinerte 
Fassung in Anlage 2). Diese Planzeichnung ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Für das Plangebiet werden folgende Planungsziele angestrebt: 
 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbebauung 
- Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für innenstadtaffine Nutzungen 
- Sicherung der Grünstruktur am Rüsternweg 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder/Stadtvertreter von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der 
Abstimmung anwesend: ... 
 
 
Sachverhalt 
 
Die Fläche von knapp 3 ha Größe befindet sich größtenteils im Eigentum der Entwicklungs-
gesellschaft Norderstedt EGNO und zu kleinen Teilen (Wegeverbindungen) im Eigentum der 
Stadt Norderstedt. Im Flächennutzungsplan wird die Fläche als Gemischte Baufläche darge-
stellt. 

Ö  5
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Eine Entwicklung dieser Fläche wird städtebaulich aus Sicht der Verwaltung für sinnvoll er-
achtet. So wird ein Nachverdichtungspotenzial in innerstädtischer Lage genutzt und eine 
Lücke im Stadtgefüge geschlossen. Sowohl die Belegenheit an der Ulzburger Straße, als 
wichtige Verkehrsschlagader im Stadtgebiet, als auch die direkte Nachbarschaft zum zentra-
len Versorgungsbereich von Norderstedt-Mitte und die Nähe zur Haltestelle der U-Bahn-
Linie 1 zeigen den besonderen Stellenwert dieser Fläche. 
 
Hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten dieser Fläche bietet sich entsprechend der Lage eine 
große Bandbreite. So befinden sich nördlich und südlich gewerbliche Nutzungen: das neue 
Rechenzentrum, das Vitalia Gesundheitszentrum und die Stadtwerke. Westlich – jenseits der 
U-Bahn – und östlich – jenseits der Ulzburger Straße – befinden sich reine Wohngebiete: Am 
Möllner Weg und Rüsternweg sowie an der Kiebitzreihe. 
 
Die Verwaltung hält eine gemischte Nutzung an diesem Standort für angebracht. So ist eine 
gewerbliche Nutzung im nördlichen Teilbereich denkbar, die eine Verbindung zum zentralen 
Versorgungsbereich Norderstedt-Mitte herstellt. Aufgrund der Anbindung nicht nur an die 
Ulzburger Straße, sondern auch an die Heidbergstraße bietet sich hier die Möglichkeit der 
Arrondierung und Ergänzung. 
 
Der südliche Teil ist aus Sicht der Verwaltung eher als Wohnstandort einzustufen. Die kurze 
Distanz zur U-Bahn und die gute infrastrukturelle Versorgungssituation bieten verschiedenen 
Zielgruppen attraktive Rahmenbedingungen zum Wohnen. Zielgruppen können sowohl ältere 
Menschen als auch junge Menschen und Familien sein. Hinsichtlich der Wohnnutzung wird 
derzeit im Auftrag der Verwaltung ein Gutachten bezüglich der Lärmimmissionen erstellt, um 
im Vorfeld weiterer Planungsschritte die Rahmenbedingungen einer Wohnnutzung an die-
sem Standort festzustellen. 
 
Der vorgesehene Geltungsbereich endet südlich am Rüsternweg (bzw. dessen Verlängerung 
zwischen U-Bahn und Ulzburger Straße). Zum südlichen Rechenzentrum wird somit ein Ab-
stand gehalten. Dieser Abstand soll einer möglichen Nutzung zukünftig Entwicklungsraum 
bieten, die in Verbindung mit dem neuen Rechenzentrum steht. 
 
Anlagen: 
1. Übersichtsplan mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 314 
2. Geltungsbereich, Gebiet des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes 314 
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